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Beratungsfolge Termin Status 

 
Stadtrat 

 
31.05.2023 

 
öffentlich 
Entscheidung 
 

 
 
Betreff: Zustimmung zur Annahme von Sponsoringvereinbarungen, Spenden und 

ähnlichen Zuwendungen 
  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) beschließt gemäß § 99 Abs. 6 KVG LSA die Annahme 
der nachfolgenden Sponsoringvereinbarungen, Spenden und ähnlichen Zuwendungen. 

 
1. Korrektur Geldspende von der Saalesparkasse – PS Lotteriesparen, Rathausstr. 5, 

06108 Halle (Saale), in Höhe von 5.000,00 EUR auf 3.500,00 EUR für die Integrative 
Kita „Haus Kunterbunt“. (Produkt 1.36501 -  Betrieb von Kindertagesstätten) 
 

2. Geldspende der Saalesparkasse, Rathausstraße 5, 06108 Halle für das Laternenfest 
2023 in Höhe von 25.000,00 EUR. 
(Produkt 1.28107.01 – Laternenfest) 
 

3. Sponsoringvereinbarung mit der Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien 
Halle-Neustadt mbH (GWG) in Höhe von bis zu 4.200,00 EUR netto zzgl. 
Mehrwertsteuer  
(Produkt 1.55105 Wasserspielanlagen) 
 

4. Sponsoringvereinbarung mit der Halle-Neustädter Wohnungsgenossenschaft e.G. 
(WG Halle Neustadt) in Höhe von bis zu 4.300,00 EUR netto zzgl. Mehrwertsteuer 
(Produkt 1.55105 Wasserspielanlagen) 

 
5. Sponsoringvereinbarung mit der Wohnungsbaugenossenschaft „Eisenbahn“ e.G. 

(WG „Eisenbahn e.G.) in Höhe von bis zu 1.260,50 EUR netto zzgl. Mehrwertsteuer 
(Produkt 1.55105 Wasserspielanlagen) 

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  VII/2023/05597 
Datum:   26.04.2023 
Bezug-Nummer.   
PSP-Element/ Sachkonto: 1.11118.01/58110220 
Verfasser:   FB Finanzen 
        



   

 
6. Sponsoringvereinbarung mit der Halleschen Wohnungsgenossenschaft FREIHEIT 

e.G. (WG „Freiheit“ eG) in Höhe von bis zu 1.000,00 EUR netto zzgl. Mehrwertsteuer  
(Produkt 1.55105 Wasserspielanlagen) 

 
7. Sponsoringvereinbarung mit der Bau- und Wohnungsgenossenschaft Halle-

Merseburg e.G. (BWG) in Höhe von bis zu 4.200,00 EUR netto zzgl. Mehrwertsteuer 
(Produkt 1.55105 Wasserspielanlagen) 
 
 
 
 
 
 
Egbert Geier 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
Finanzielle Auswirkungen:      
 
Punkt 2 PSP-Element 1.28107.01 - Laternenfest 
  Einzahlungen  2023: 25.000,00 EUR 
  Auszahlungen  2023: 25.000,00 EUR 
 
Punkt 3-7  PSP-Element 1.55105 - Wasserspielanlagen  
  Einzahlungen  2023:  14.960,50 Euro zzgl. Mehrwertsteuer 
  Auszahlungen  2023:  14.960,50 EUR zzgl. Mehrwertsteuer 
 
 
 



   

 
Darstellung finanzielle Auswirkungen 

Für Beschlussvorlagen und Anträge der Fraktionen 

 

Finanzielle Auswirkungen 

Aktivierungspflichtige Investition 

 

 

 

 ja 

 ja 

 

 

 

 nein 

 nein 

 

Ergebnis Prüfung kostengünstigere Alternative 

      

 

Folgen bei Ablehnung 

      

 
 

A Haushaltswirksamkeit HH-Jahr ff. 

 

Jahr Höhe (Euro) Wo veranschlagt 

(Produkt/Projekt) 

 

 

Ergebnisplan 

Ertrag (gesamt) 

2023 

2023 

      

      

      

25.000,00 

14.960,50 

      

      

      

zu Pkt. 2    1.28107.01 

zu Pkt. 3-7 1.55105 

      

      

      

Aufwand 

(gesamt) 

2023 

2023 

      

      

      

25.000,00 

14.960,50 

      

      

      

zu Pkt. 2   1.28107.01 

zu Pkt 3-7 1.55105 

      

      

      

Finanzplan 

Einzahlungen 

(gesamt) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Auszahlungen 

(gesamt) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



   

 

 

B Folgekosten (Stand:       ab Jahr Höhe  

(jährlich, 

Euro) 

Wo veranschlagt 

(Produkt/Projekt) 

Nach Durchführung 

der Maßnahme zu 

erwarten 

Ertrag (gesamt) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Aufwand (ohne 

Abschreibungen) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Aufwand 

(jährliche  

Abschreibungen) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Auswirkungen auf den Stellenplan  ja   nein 

Wenn ja, Stellenerweiterung:         Stellenreduzierung:       

   

Familienverträglichkeit:  ja  

Gleichstellungsrelevanz:  ja  

 
Klimawirkung:  positiv   keine  negativ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Begründung:  
 
1. 
Korrektur der Beschlussvorlage VII/2022/04985 vom 20.12.2022. Unter Punkt 5 der 
Beschlussvorlage wurde eine Geldspende der Saalesparkasse – PS Lotteriesparen in Höhe 
von 5.000,00 EUR angenommen. Bei dem tatsächlichen Betrag handelt es sich um eine 
Summe in Höhe von 3.500,00 EUR für die Integrative Kita „Haus Kunterbunt“ 
 
2. 
Vom 25. bis zum 27. August 2023 findet das diesjährige Laternenfests statt. Das 
Festgelände umfasst die Ziegelwiese sowie die Peißnitzinsel. Es bietet auch in diesem Jahr 
ein vielfältiges Angebot an hochwertigen Konzerten, Kulturangeboten, Mitmachaktionen (wie 
Entenrennen und das Laternenbasteln) und die Präsentation für alle Altersklassen. 
Zur Ausrichtung der Veranstaltung bedarf es der infrastrukturellen Herrichtung des 
Festgeländes. Diese umfasst unter anderem die Elektroversorgung, die Wasserversorgung 
sowie die Verkehrskonzeption. 
Die infrastrukturelle Herrichtung des Festgeländes bedarf hoher finanzieller Aufwendungen. 
Die Geldspende der Saalesparkasse in Höhe von 25.000,00 EUR wird zur Deckung dieser 
Aufwendungen verwendet. 
 
3.-7. 
Wie bereits in früheren Betriebsjahren werden im Jahr 2023 Sponsorenmittel zur 
Finanzierung des laufenden Aufwandes für verschiedene hallesche Brunnen und 
Wasserspiele in Aussicht gestellt. Die Betreibung von Wasserspielanlagen und 
Brunnenanlagen ist freiwillig, aber nicht aus Halle (Saale) wegzudenken. Die Wasserspiele 
bereichern unsere Stadt und tragen wesentlich zur Aufwertung unseres Images bei. Des 
Weiteren dienen sie dem Erhalt von Attraktivität der Brunnenstandorte als Orte der Erholung, 
Kommunikation und sozialer Kontakte. Somit bringen die städtischen Brunnen und 
Wasserspiele Lebensqualität und erfreuen junge und ältere Menschen in unserer Stadt. Es 
werden nachfolgende Vereinbarungen beschlossen: 

 
1. Sponsoringvereinbarung zwischen der Stadt Halle (Saale) und der Gesellschaft für 

Wohn- und Gewerbeimmobilien Halle-Neustadt mbH (GWG) zur Übernahme der 
anfallenden Kosten für Betrieb und Unterhaltung für die öffentliche Wasserspielanlage 
 

Tulpenbrunnen  
 

2. Sponsoringvereinbarung zwischen der Stadt Halle (Saale) und der Halle-Neustädter 
Wohnungsgenossenschaft e.G (WG Halle-Neustadt) zur Übernahme der anfallenden 
Kosten für Betrieb und Unterhaltung für die öffentliche Wasserspielanlage 
 

Nasreddinbrunnen / Neustädter Passage  
 

3. Sponsoringvereinbarung zwischen der Stadt Halle (Saale) und der 
Wohnungsbaugenossenschaft „Eisenbahn“ e.G. (WG „Eisenbahn“ e.G.) zur Übernahme 
der anfallenden Kosten für Betrieb und Unterhaltung für die öffentliche Wasserspielanlage 
 

    Brunnenanlage Trothaer Str./ Nordbad 
 

4. Sponsoringvereinbarung zwischen der Stadt Halle (Saale) und der Halleschen 
Wohnungsgenossenschaft FREIHEIT e.G. (WG „Freiheit“ eG) zur Übernahme der 
anfallenden Kosten für Betrieb und Unterhaltung für die öffentliche Wasserspielanlage 
 

    Brunnenanlage Alter Markt/ Eselsbrunnen 
 
 



   

 
5. Sponsoringvereinbarung zwischen der Stadt Halle (Saale) und der Bau- und 

Wohnungsgenossenschaft Halle-Merseburg e.G. (BWG) zur Übernahme der anfallenden 
Kosten für Betrieb und Unterhaltung für die öffentliche Wasserspielanlage 
 

    Großer Bunabrunnen  
 
 
Familienverträglichkeit:  
 
Positive Auswirkungen auf die Familienverträglichkeit 
 
 

Basisprüfung Klimarelevanz und Klimawirkung 

 

keine Auswirkungen auf die Klimaverträglichkeit  
 

                 o positiv                   x keine                    o negativ 
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